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Verordnung 
über Reisen von Bürgern 

der Deutschen Demokratischen Republik 
nach dem Ausland

vom 30. November 1988

Zu Reisen von Bürgern der Deutschen Demokratischen Re
publik nach dem Ausland wird folgendes verordnet:-

§ 1

Geltungsbereich
(1) Diese Verordnung regelt Voraussetzungen und Verfah

ren für Reisen von Bürgern der Deutschen Demokratischen 
Republik nach dem Ausland.

(2) Reisen nach dem Ausland im Sinne dieser Verordnung 
sind Dienst-, Touristen- und Privatreisen sowie ständige Aus
reisen.

Grundsätze

§ 2

(1) Bürger der Deutschen Demokratischen Republik kön
nen entsprechend den in dieser Verordnung geregelten Vor
aussetzungen nach dem Ausland reisen.

(2) Bürgern kann auf ihren Antrag ein Reisepaß der Deut
schen Demokratischen Republik ausgestellt werden.

§3

(1) Für Reisen nach dem Ausland bedürfen Bürger eines 
Passes der Deutschen Demokratischen Republik und einer 
Genehmigung durch Erteilung eines Visums oder einer dem 
Visum gleichgestellten Berechtigung.

(2) Soweit gesonderte Festlegungen bestehen, können Rei
sen nach dem Ausland paß- oder visafrei erfolgen.

(3) Die Dauer von Dienst-, Touristen- und Pfivatreisen 
wird befristet.

§ 4

Dienstreisen

(1) Dienstreisen erfolgen im Aufträge oder Interesse der 
Staatsorgane, Kombinate, wirtschaftsleitenden Organe, Be
triebe, Genossenschaften, Einrichtungen, Parteien und ge
sellschaftlichen Organisationen der Deutschen Demokra
tischen Republik aus staatlichen, gesellschaftlichen, wissen
schaftlichen, kulturellen, sportlichen oder wirtschaftlich-kom
merziellen Gründen sowie zur Ausübung des Berufes.

(2) Anträge auf Dienstreisen sind beim Ministerium des 
Innern, beim Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten- 
oder bei der für den Sitz des Antragstellers zuständigen 
Dienststelle der Deutschen Volkspolizei — Paß- und Melde
wesen — zu steiler}..

§5 , ,

Touristenreisen

(1) Touristenreisen werden durch den VEB Reisebüro der 
Deutschen Demokratischen Republik, das Jugendreisebüro 
der Freien Deutschen Jugend „Jugendtourist“ oder den 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbund organisiert.

(2) Touristenreisen können auch von dafür bestimmten 
Einrichtungen anderer Staaten in der Deutschen Demokra
tischen Republik vermittelt werden, wenn das vereinbart 
ist.

(3) Anträge auf Touristenreisen gemäß Abs. 1 sind durch 
die genannten Institutionen beim Ministerium des Innern 
oder bei der für den Sitz der Institution zuständigen Dienst-


